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1. Bekanntmachung Nahverkehrsplan 2. Fortschreibung 2009

Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV
gemäß § 3 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
(ÖPNVG NRW).
Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreis hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.03.2009 die 2.
Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Ennepe-Ruhr-Kreis (NVP 2009) beschlossen.
Gemäß ÖPNVG NRW § 9 Absatz 4 wird der Nahverkehrsplan hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Nahverkehrsplan liegt in der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreis (58332 Schwelm, Hauptstr.
92, Zimmer 309) aus und kann nach vorheriger telefonischer Vereinbarung (Tel.: 02336/93-2224) durch
jedermann eingesehen und bei Bedarf erläutert werden. Weiterhin kann gegen Erstattung von 10 € ein
Druckexemplar übersandt werden. Der Nahverkehrsplan kann auch im Internet als Pdf unter www.en-
kreis.de in der Rubrik „Bürgerservice / Informationen von A-Z / ÖPNV-Koordination“ abgerufen werden.
Schwelm den 12.01.2010
Dr. Brux
Landrat

2. Bekanntmachung Öffentliche Zustellung

- 36/1 -
Meine Verfügung vom  04.01.2010
Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen EN- ZK 604
an Herrn Gaetano Rinaldo



- 2 -

geb.:18.06.1960  in Butera
letzter bekannter Aufenthaltsort: Kölner Str.120, 58256 Ennepetal
wird hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S.94)
- in der zur Zeit geltenden Fassung - öffentlich zugestellt.
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person war die Zustellung der Verfügung durch
die Post gemäß § 3 LZG nicht möglich. Es ist daher die öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG
durchzuführen.
Die Verfügung kann beim Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm, Hauptstr. 92, Zimmer 241-243, zu den
Öffnungszeiten der Zulassungsstelle eingesehen werden.
Schwelm, 08.01.2010
Im Auftrag
gez.Götte

3. Bekanntmachung Öffentliche Zustellung

- 36/1 -
Meine Verfügung vom  04.01.2010
Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen EN- RG 69
an Herrn Gaetano Rinaldo
geb.:18.06.1960  in Butera
letzter bekannter Aufenthaltsort: Kölner Str.120, 58256 Ennepetal
wird hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S.94)
- in der zur Zeit geltenden Fassung - öffentlich zugestellt.
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person war die Zustellung der Verfügung durch
die Post gemäß § 3 LZG nicht möglich. Es ist daher die öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG
durchzuführen.
Die Verfügung kann beim Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm, Hauptstr. 92, Zimmer 241-243, zu den
Öffnungszeiten der Zulassungsstelle eingesehen werden.
Schwelm, 08.01.2010
Im Auftrag
gez.Götte

4. Bekanntmachung Öffentliche Zustellung

- 36/1 -
Meine Verfügung vom  04.01.2010
Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen EN-CF 947
an Frau Alexandra Bäcker
geb.: 06.07.1967 in Wetter
letzter bekannter Aufenthaltsort: Annenstr. 7 a , 58453 Witten
wird hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S.94)
- in der zur Zeit geltenden Fassung - öffentlich zugestellt.
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person war die Zustellung der Verfügung durch
die Post gemäß § 3 LZG nicht möglich. Es ist daher die öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG
durchzuführen.
Die Verfügung kann beim Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm, Hattinger Str. 2 a, Zimmer 026-027, zu den
Öffnungszeiten des Strassenverkehrsamts eingesehen werden.
Schwelm, 12.01.2010
Im Auftrag
gez.Schildt



- 3 -

5. Bekanntmachung Öffentliche Zustellung

- 36/1 -
Meine Verfügung vom  30.12.09
Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen EN-FD 619
an Herrn Dawid Piotr Brol
geb.: 28.08.1979 in Tarnowitz
letzter bekannter Aufenthaltsort: Dönhoffstr. 8 , 58455 Witten
wird hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S.94)
- in der zur Zeit geltenden Fassung - öffentlich zugestellt.
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person war die Zustellung der Verfügung durch
die Post gemäß § 3 LZG nicht möglich. Es ist daher die öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG
durchzuführen.
Die Verfügung kann beim Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm, Hattinger Str. 2 a, Zimmer 026-027, zu den
Öffnungszeiten des Strassenverkehrsamts eingesehen werden.
Schwelm, 12.01.2010
Im Auftrag
gez.Schildt

6. Bekanntmachung Öffentliche Zustellung

- 36/2-1-02 - Schwelm,14.01.2010

Meine Verfügung vom 05.01.2010
Vorlage eines Gutachtens über die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen

an Herrn Arne Christian Gerlach
geb.: 24.08.1981 in Schwelm
letzter bekannter Aufenthaltsort: Mittelstr. 2, 58332 Schwelm
wird hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94
) - in der zur Zeit geltenden Fassung - öffentlich zugestellt.
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person war die Zustellung der Anordnung
durch die Post gemäß § 3 LZG nicht möglich. Es ist daher die öffentliche Zustellung gemäß
§ 10 LZG durchzuführen.
Die Verfügung kann beim Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm, Hattinger 2 a, Zimmer 009, zu den
Öffnungszeiten des Straßenverkehrsamtes - Führerscheinstelle - eingesehen werden.
Schwelm, 14.01.2010
Im Auftrage
gez. Götte


